
2010/5 27. Mai 2010

Beschluss

Die Clearingstelle EEG hat am 27. Mai 2010 durch den Vorsitzenden der Clearing-
stelle EEG Dr. Lovens, die Mitglieder der Clearingstelle EEG Dr. Winkler und Rei-
ßenweber sowie die nichtständigen Beisitzer der Clearingstelle EEG Grobrügge und
Weißenborn einstimmig beschlossen:

1. Gemäß § 23 Abs. 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO) wird
ein Empfehlungsverfahren zu folgender Frage eingeleitet:

Was sind betriebliche Einrichtungen im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009
zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netz-
überlastung, auf die der Netzbetreiber zugreifen darf ?

2. Die bei der Clearingstelle EEG registrierten öffentlichen Stellen und die akkre-
ditierten Interessengruppen erhalten gemäß § 24 Abs. 1 VerfO bis zum
21. Juni 2010 Gelegenheit zur Stellungnahme.

Das Verfahren wird bei der Clearingstelle EEG unter dem Aktenzeichen 2010/5
geführt.
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